
Anlage 2 zur Drucksache Nr.   ……/2016 

 

1 

 

Allgemeine Ziele und Zwecke als Grundlage für die frühzeitige Beteiligung der  
Öffentlichkeit 

Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 

 
 
Bebauungsplan Nr. 1849 - Feuerwehrstraße 
Verfahren nach § 13 a BauGB – Bebauungsplan der Innenentwicklung 
Stadtteil: Calenberger Neustadt 
 
 
Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die Clemensstraße, der Straße Am Kanonenwall 
und der Feuerwehrstraße. 
 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan stellt für den gesamten Geltungsbereich eine Gemeinbedarfsflä-
che für die Feuerwehr dar. Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB im 
Wege der Berichtigung angepasst und als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
 
Anlass und Erfordernis der Planung 
Die Feuerwehr wird den Standort in der Calenberger Neustadt komplett aufgeben. Das Bau-
grundstück wird voraussichtlich ab Mitte 2018, in Abhängigkeit von der Inbetriebnahme des 
zurzeit im Bau befindlichen neuen Standortes am Weidendamm, zur Verfügung stehen. Die 
Landeshauptstadt Hannover beabsichtigt diese städtische Fläche als Wohnbaufläche zu 
entwickeln. Im Wohnkonzept 2025 (Beschlussdrucksache 0840/2013) wird die Fläche als 
Wohnbaufläche („Am Kanonenwall“) bereits aufgeführt. 

Es ist Ziel der Stadt Hannover, das Wohnen in der Innenstadt und den innenstadtnahen 
Quartieren zu stärken. Urbane, gut integrierte und erschlossene Wohnstandorte werden zu-
nehmend nachgefragt und der Wohnungsmarkt verzeichnet einen wachsenden Trend aus 
dem Umland zurück in die Stadt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans für das Areal soll eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung herbeigeführt werden und Rahmenbedingungen für die Veräußerung dieser 
städtischen Fläche geschaffen werden. 

 
 
Städtebauliche Situation und planerische Zielvorstellung 
Das Plangebiet liegt zentral in der Calenberger Neustadt. Bis auf das Eckgrundstück Feuer-
wehrstraße/Am Kanonenwall, auf dem ein modernisiertes dreigeschossiges Wohngebäude 
der GBH (Am Kanonenwall 20) steht, wird das Areal noch von der Feuerwehr genutzt. 

Es ist überwiegend durch eine heterogene drei- bis viergeschossige Blockrandbebauung 
gekennzeichnet. Eine Ausnahme bildet die im Osten als Solitär stehende, denkmalgeschütz-
te, gründerzeitliche ehemalige Bürgerschule (Am Kanonenwall 19). 
Neben diesem Einzeldenkmal ist die Fahrzeughalle (Feuerwehrstraße 1) erhaltenswürdig. 
Diese besitzt in ihrer bau- und nutzungshistorischen Prägung für das Stadtquartier einen 
einmaligen Zeugniswert, ist für die Straße namensgebend und für ein neues Wohnquartier 
identitätsstiftend. 

Die heutigen Funktionen sind ausschließlich zum Blockinnenbereich orientiert, wodurch auch 
die Erschließung erfolgt. Mit der geplanten Wohnbebauung soll auch eine neue Adressbil-
dung und Öffnung zum Stadtteil erfolgen. 
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Die übrigen vier Gebäude und der ehemalige Schlauchturm der Feuerwache weisen keinen 
nennenswerten Erhaltungswert auf und sollen abgerissen werden.  

In der direkten Umgebung des Plangebiets befinden sich südöstlich entlang des Kanonen-
walls die siebengeschossigen Wohngebäude um den Rosmarinhof. Diese sind gemeinsam 
mit der straßenseitigen Garagen und Grünanlagen als Gruppe baulicher Anlage denkmalge-
schützt. 
Die Bebauung nördlich des Plangebiets ist durch eine vier- bis fünfgeschossige Blockrand-
bebauung geprägt. Östlich des Plangebiets ist eine viergeschossige Wohnbebauung vor-
handen. Westlich der Feuerwehrstraße liegt das Klinikgelände des Diakoniekrankenhauses 
Friederikenstift. 

Nach der Aufgabe des Feuerwehrstandortes wird die Landeshauptstadt Hannover die städti-
sche Fläche veräußern mit dem Ziel dort Wohnungsbau zu ermöglichen. Geplant ist die 
Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes. Im Rahmen der Vermarktung der städtischen 
Flächen soll auch ein angemessener Anteil von öffentlich geförderten Wohnungen sicherge-
stellt werden. 

Städtebaulich ist eine drei- bis fünfgeschossige Blockrandbebauung vorgesehen, welche die 
beiden Bestandsgebäude - Fahrzeughalle und ein GBH-Wohngebäude - entsprechend inte-
griert und den nötigen Wirkungsraum für das Einzeldenkmal ermöglicht. Eine gewerbliche 
Nutzung des Erdgeschosses der Fahrzeughalle wird angestrebt. Für die ehemalige Bürger-
schule ist eine Umnutzung zu Wohnzwecken vorgesehen. In dem Plangebiet soll eine Kin-
dertagesstätte untergebracht werden. Der Innenhof der Blockrandbebauung soll begrünt 
werden.  

 

Verfahren 
Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für die Nachnutzung des Grundstücks der 
Feuerwehr und trägt zur Schaffung von Wohnraum bei. Er dient einer Maßnahme der Innen-
entwicklung. Es soll daher das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt 
werden. 

Nach § 13 a Abs. 1 BauGB darf das beschleunigte Verfahren unter folgenden Voraus-
setzungen durchgeführt werden: 

• Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grundfläche muss weniger als 20.000 m² 
betragen. Dieser Grenzwert wird schon mit dem Plangebiet von ca. 13.700 m² unter-
schritten. 

• Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet. 

• Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes sind nicht beeinträchtigt.  

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 im 
beschleunigten Verfahren entsprechend. Nach § 13 Abs. 2 kann das Verfahren durch Straf-
fung oder das Weglassen einzelner Verfahrensschritte verkürzt werden. Dies ist hier nicht 
beabsichtigt.  

Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht und von der An-
gabe in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 
4 BauGB abgesehen. 

 



3 

 

Erschließung 
Die Erschließung des Planbereichs erfolgt über die Straßen Clemensstraße, Am Kanonen-
wall und Feuerwehrstraße. 
Der Standort ist hervorragend durch den ÖPNV erschlossen. Am Goetheplatz liegt in unmit-
telbarer Nähe die Stadtbahnhaltestelle für die Linie 10 und 17 und die Haltestellen der Lini-
enbusse 300, 500 und 700. Aufgrund der guten Anbindung an den Nahverkehr ist ein Stell-
platzschlüssel von 0,5 Stellplätzen pro Wohneinheit vorgesehen. 

Im Zuge der Nutzungsänderung des Plangebiets wird eine Umgestaltung des umliegenden 
Straßenraums insbesondere der sehr breiten Feuerwehrstraße angestrebt um eine geordne-
te Situation für den ruhenden Verkehr zu erreichen und das neue Wohnquartier in das Um-
feld einzupassen. 

 

Umwelt 

Im Planbereich stehen mehrere Gebäude, die derzeit durch die Feuerwehr genutzt werden. 
Der Innenhof ist vollständig versiegelt. Um des Gebäudes Am Kanonenwall Nr. 19 gibt es 
einen Vorgarten mit niedriger Vegetation. Im Plangebiet liegt ein ehemaliger Tankstellen-
standort. 

Nach der derzeitigen Rechtslage liegt die Planfläche am Rande des festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes, nur ein kleinerer Teilbereich im Norden liegt innerhalb des Über-
schwemmungsgebietes. Die durchgeführten Vorlandabgrabungen an der Ihme als Hochwas-
serschutzmaßnahmen bewirken allerdings, dass der beschriebene Bereich aus dem Über-
schwemmungsgebiet herausfallen wird. Das Plangebiet kann jedoch erst als hochwasserfrei 
i.S. der einschlägigen wasserrechtlichen Grundlage gelten, wenn das entsprechende Verfah-
ren zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets „Leine“ abgeschlossen ist. 

Der Bebauungsplan Nr. 1849 wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a 
BauGB im beschleunigten Verfahren, d.h. ohne förmliche Umweltprüfung und förmlichen 
Umweltbericht durchgeführt.  

Alle weiteren relevanten Belange werden im weiteren Verfahren ermittelt. 

 

Kosten für die Stadt 
Da es sich um ein städtisches Grundstück handelt, kann mit entsprechenden Einnahmen 
gerechnet werden. Es entstehen allerdings auch Kosten für die Baureifmachung des Areals 
(z.B. Abriss von Gebäuden). Diese sind im weiteren Verfahren zu konkretisieren. 
 

 
 
 
 
Aufgestellt: 
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, Oktober 2016  
 
 
 
Heesch 
(Fachbereichsleiter)      
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